


Elektrische Schaltanlagen
Benachrichtigung über die Anwendung einer Ausnahme nach Artikel 13 Absatz 11, 12, 14 oder 15 der Verordnung (EU) 2024/573
	Datum


	An die zuständige Vollzugsbehörde
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Anschrift des Betreibers
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Standort der Anlage
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Anlagenspezifikation1

☐ Nennspannung ≤ 24 kV    
☐ Nennspannung > 24 kV bis ≤ 52 kV    
☐ Nennspannung > 52 kV bis ≤ 145 kV und Kurzschlussstrom ≤ 50 kA
☐ Nennspannung > 145 kV oder Kurzschlussstrom > 50 kA

1 Nennspannung ist die Spannung, für die das Gerät vom Hersteller ausgelegt ist 
   (s. auch FAQ 11.5, Abschnitt 11: Inbetriebnahme | Umweltbundesamt)

	Welche Ausnahme wurde verwendet?2

☐ Art. 13 Abs. 11 Buchst. a   ☐ Art. 13 Abs. 11 Buchst. b   
☐ Art. 13 Abs. 11 Buchst. c   ☐ Art. 13 Abs. 11 Buchst. d 

☐ Art. 13 Abs. 12

☐ Art. 13 Abs. 14

☐ Art. 13 Abs. 15

2 Nachweise sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der zuständigen Vollzugsbehörde auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

	Bemerkungen
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Name 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Unterschrift





Erläuterungen
Die Verordnung (EU) 2024/573 enthält im Art. 13 Abs. 9 folgende Verbote für Schaltanlagen:
„Die Inbetriebnahme der folgenden elektrischen Schaltanlagen, die fluorierte Treibhausgase als Isolier- oder Schaltmedien nutzen oder zu ihrem Funktionieren benötigen, ist wie folgt verboten:
a) elektrische Mittelspannungsschaltanlagen für die Primär- und Sekundärverteilung bis einschließlich 24 kV: ab dem 1. Januar 2026;
b) elektrische Mittelspannungsschaltanlagen für die Primär- und Sekundärverteilung von über 24 kV und bis einschließlich 52 kV: ab dem 1. Januar 2030;
c) elektrische Hochspannungsschaltanlagen mit einer Spannung von mehr als 52 kV und bis einschließlich 145 kV und einem Kurzschlussstrom bis einschließlich 50 kA mit einem GWP von 1 oder mehr: ab dem 1. Januar 2028;
d) elektrische Hochspannungsschaltanlagen mit einer Spannung von mehr als 145 kV oder einem Kurzschlussstrom von mehr als 50 kA mit einem GWP von 1 oder mehr: ab dem 1. Januar 2032.“

Der Art. 13 Abs. 9 a-d gilt für folgende Bedingungen nicht:
· gilt nicht, wenn die Bestellung nachweislich vor Inkrafttreten der Verordnung erfolgte (Art. 13 Abs. 14); 
· gilt nicht für Erweiterungen, wenn der Austausch der gesamten Anlage erforderlich wäre (Art. 13 Abs. 15);

Art. 13 Abs. 11 formuliert Übergangsregelungen:
„Abweichend von Absatz 9 ist die Inbetriebnahme einer elektrischen Schaltanlage, die Isolier- oder Schaltmedien mit einem GWP von weniger als 1 000nutzt oder zu ihrem Funktionieren benötigt, gestattet, sofern im Anschluss an ein Vergabeverfahren, bei dem die technischen Besonderheiten der für den konkreten Anwendungsfall erforderlichen Einrichtung berücksichtigt werden, einer der folgenden Fälle zutrifft:
a) während der ersten zwei Jahre nach den in Absatz 9 Buchstaben a und b genannten Zeitpunkten sind keine Angebote oder nur Angebote eingegangen, mit denen Einrichtungen eines einzigen Herstellers elektrischer Schaltanlagen mit Isolier- oder Schaltmedien ohne fluorierte Treibhausgase angeboten wurden;
b) während der ersten zwei Jahre nach den in Absatz 9 Buchstaben c und d genannten Zeitpunkten sind keine Angebote oder nur Angebote eingegangen, mit denen Einrichtungen eines einzigen Herstellers elektrischer Schaltanlagen mit Isolier- oder Schaltmedien mit einem GWP von weniger als Eins angeboten wurden;
c) nach dem unter Buchstabe a genannten Zweijahreszeitraum sind keine Angebote eingegangen, mit denen Einrichtungen eines Herstellers elektrischer Schaltanlagen mit Isolier- oder Schaltmedien ohne fluorierte Gase angeboten wurden; oder
d) nach dem unter Buchstabe b genannten Zweijahreszeitraum sind keine Angebote eingegangen, mit denen Einrichtungen eines Herstellers elektrischer Schaltanlagen mit Isolier- oder Schaltmedien mit einem GWP von weniger als 1 angeboten wurden.“
die durch Art. 13 Abs. 12 ergänzt werden:
„Abweichend von Absatz 11 sind elektrische Schaltanlagen mit Isolier- oder Schaltmedien mit einem GWP von 
1000 oder mehr gestattet, sofern im Anschluss an ein Vergabeverfahren, bei dem die technischen Besonderheiten der für den konkreten Anwendungsfall erforderlichen Einrichtung berücksichtigt werden, kein Angebot über elektrische Schaltanlagen mit Isolier- oder Schaltmedien mit einem GWP von weniger als 
1 000eingegangen ist.“
Für die Art. 13 Abs. 11, 12, 14 und 15 besteht eine Anzeigepflicht, der mit diesem Formular nachgekommen werden kann. Die Zusendung weiterer Unterlagen ist nicht erforderlich. Unterlagen zum Nachweis sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der zuständigen Vollzugsbehörde nur auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.
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